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Näherbauzustimmung für An-, Neben- und Vorbauten  
(privat-rechtliche Vereinbarung) 

Art. 6 Abs. 6 und 7 Baureglement der Politischen Gemeinde Buchs 

 

Baugrundstück Nr.  

Eigentümer (Bauherr): 
(Name, Vorname, Adresse, 
Wohnort) 

 

Bauvorhaben  

Nachbargrundstück Nr.   

Eigentümer (Nachbargrundstück): 
(Name, Vorname, Adresse, 
Wohnort) 

 

Vorgeschriebener Grenzabstand 2.50 m 

Vorgesehener Grenzabstand ________ m 

Fehlender Grenzabstand ________ m 

Der Eigentümer des Nachbargrundstückes erklärt sich mit dem Näherbau einverstanden; hat den Artikel 6 
Abs. 6 Baureglement der Politischen Gemeinde Buchs zur Kenntnis genommen und nimmt zur Kenntnis, 
dass durch die Zustimmung des Näherbaurechtes bei künftigen Bauten brandschutztechnische Maßnahmen 
entstehen können (Unterschreitung des Schutzabstandes). 

Der Eigentümer des Baugrundstücks (Bauherr) bestätigt, dass allfällig notwendige Leitungsumlegungen, 
welche durch den reduzierten Grenzabstand erforderlich werden, zu seinen Lasten erfolgen. 

 ................................... ....................... ............................................................................................  

(Ort / Datum) Die Eigentümer des Nachbargrundstückes Nr.  

 ................................... ....................... ............................................................................................  

(Ort / Datum) Die Eigentümer des Baugrundstückes Nr.  
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